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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 

Einkaufs- und Verkaufsbedingungen 

 

 

I.  
Geltung der Bedingungen 

 

 

Diese Allgemeinen Einkaufs- und Verkaufsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte der FiaBuc 

Kabelkonfektion GmbH gegenüber Unternehmern und anderen Personen im Sinne des § 310 BGB. Sie gelten für 

sämtliche Geschäfte ausschließlich. Hiervon abweichende Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner gelten nur, 

wenn dies ausdrücklich schriftlich von uns anerkannt wird, auch wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 

Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner das Rechtsgeschäft ohne weiteres und vorbehaltlos ausführen.  

 

 

II. 
Einkaufsbedingungen 

 

1. Preise und Zahlungsbedingungen 

 

1.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Hierin sind, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart wurde, 

die Lieferung „frei Haus“ sowie die Verpackung und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. 

 

1.2 Die Rechnung ist in zweifacher Ausfertigung sofort nach Lieferung an uns zu senden. Wenn schriftlich nichts 

anderes vereinbart ist, zahlen wir den Betrag innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und 

Rechnungserhalt mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto. 

 

1.3 Eine Abtretung der Forderung aus dem Kaufvertrag ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 

möglich. 

 

2. Lieferbedingungen 

 

2.1 Die von uns angegebene Lieferzeit ist verbindlich und läuft vom Bestelltag ab. 



 

2.2  Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er den vereinbarten 

Liefertermin nicht einhalten kann bzw. früher liefern möchte. Unsere Rechte wegen Verzögerung der Leistung 

bleiben von dieser Informationspflicht unberührt. 

 

2.3 Gerät der Lieferant mit der Lieferung in Verzug, hat er für jeden Werktag der Verspätung 0,1%, höchstens jedoch 

15% der Auftragssumme als Vertragsstrafe zu zahlen. Die Geltendmachung der gesetzlichen Ansprüche wegen 

Verzögerung der Leistung bleiben hiervon unberührt. 

 

2.4  Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Betriebseinschränkungen und ähnliche Fälle sowie andere Ereignisse 

höherer Gewalt berechtigen uns, die Annahme der Lieferung um die Dauer der behindernden Ereignisse 

hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.  

 

2.5  Zeichnungen, Modelle, Muster, Werkzeuge usw., die wir einem Lieferanten zur Verfügung stellen oder für die wir 

die Herstellungskosten bei einem Lieferanten übernehmen, bleiben unser Eigentum und sind nach Erledigung des 

Auftrages zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht an diesen Gegenständen ist ausgeschlossen.  

 

 

3. Haftung des Lieferanten für Mängel 

 

3.1 Der Verkäufer garantiert für die Dauer von 12 Monaten ab Gefahrübergang, dass die von ihm gelieferten Waren 

frei von Fehlern sind, die zugesicherten Eigenschaften aufweisen und den Anforderungen des Käufers 

entsprechen. 

 

Ferner  garantiert der Verkäufer, dass die von ihm gelieferten Waren keine in- und ausländischen Schutzrechte 

verletzen. 

 

3.2 Im Garantiefall leistet der Verkäufer dem Käufer nach dessen Wahl Nachbesserung, kostenlose, frachtfreie 

Ersatzlieferung, Minderung oder Schadensersatz. 

 

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich nach dessen Entdeckung den Garantiefall anzuzeigen. 

 

3.3 Unbeschadet von den Rechten aus der Garantie stehen dem Käufer die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. 

 

3.4  Die Frist für die Verjährung von Mängelansprüchen beträgt 36 Monate. Sie beginnt mit Gefahrübergang.  

 

 

4. Haftung des Lieferanten für Schäden 

 

4.1 Der Lieferant haftet uns gegenüber für jegliche Schäden, die er oder seine Erfüllungsgehilfen verursachen, in 

voller Höhe und für jeden Grad des Verschuldens nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

4.2 Das Risiko von Transportschäden trägt der Lieferant. 

 

 



5. Gesetzliche und behördliche Anforderungen 

 

5.1  Der Lieferant verpflichtet sich, alle gesetzlichen und behördlichen Anforderungen sowie alle               produkt- und 

prozessbezogenen Merkmale entlang der Lieferkette einzuhalten und weiterzugeben, bis zum eigentlichen Ort der 

Herstellung.  

 

5.2   Der Lieferant verpflichtet sich alle extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen und die jeweils 

geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen des Ausfuhrlandes, des Einfuhrlandes und des vom 

Kunden genannten Bestimmungslandes - sofern sie von der Organisation mitgeteilt werden -erfüllen. Die 

Überwachung erfolgt wie gefordert und wird kontinuierlich aufrechterhalten, auch bei allen Unterlieferanten.  

 

 

6. Form von Erklärungen 

 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Lieferant gegenüber uns oder einem Dritten abzugeben hat, 

bedürfen der Schriftform. 

 

 

 

 

III. 
Verkaufsbedingungen 

 

 

1. Angebot/Vertragsschluss 

 

1.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  
 

Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder 

fernschriftlichen Bestätigung. 

 

1.2 Zeichnungen, Abbildungen, Maße oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 

schriftlich vereinbart wird. 

 

1.3 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 

Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 

 

2. Preise/Zahlungsbedingungen 

 

2.1 Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise zzgl. Der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Der vereinbarte Preis basiert auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Kostenfaktoren, 

insbesondere für Rohstoffe, Energie, Transport sowie Lohn- und Lohnnebenkosten. Ändern sich diese 



Kostenfaktoren nach Vertragsabschluss und vor Leistungserbringung nicht nur unerheblich, ist der Auftragnehmer 

berechtigt und verpflichtet, den Preis nach billigem Ermessen ($ 315 BGB) entsprechend anzupassen. 

Maßgeblich ist die tatsächliche Kostenentwicklung der jeweiligen Faktoren. 

 

2.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich 

Verpackung. 

 

2.3 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

 

2.4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis nach 30 Tagen netto zur Zahlung 

fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges. 

 

2.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 

unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur 

insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

 

3. Lieferzeit 

 

3.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. 

 

3.2 Der Besteller erhält nach Eingang einer Bestellung von der Fa. Fiabuc GmbH zunächst eine allgemeine 

Auftragsbestätigung ohne Angabe eines konkreten Liefertermins. Erst nach genauer Überprüfung der Bestellung, 

ob genügend Material im Hause vorhanden ist, erhält der Besteller von der Firma FiaBuc GmbH eine weitere 

schriftliche Auftragsbestätigung mit einem konkreten Liefertermin. Die angegebenen Liefertermine verstehen sich 

als Abgangstermine.  

 

Ein eventueller Lieferverzug im Sinne von § 4 Ziffer 1und 3 – 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegt 

erst ab Überschreitung des in der zweiten schriftlichen Auftragsbestätigung enthaltenen konkreten Liefertermins 

durch die Fiabuc GmbH vor. 

 

3.3 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

 

3.4 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 

berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 

verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  

 

3.5 Sofern die Voraussetzungen von Ziffer 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 

zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- 

oder Schuldnerverzug geraten ist. 

 

3.6 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern ein Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden 



vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt. 

 

Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der 

schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die 

Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

3.7 Im Übrigen haften wir im Falle des Lieferverzuges für jede vollendete Woche des Verzuges in Höhe von 0,5 %, 

insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und 

Leistungen. 

 

3.8 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten. 

 

3.9 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von 

Ereignissen, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen, auch 

wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich 

vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung, bzw. Leistung um die 

Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht 

erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

 

Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung 

berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit 

oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine Schadensersatzansprüche 

herleiten. Auf Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt können wir uns nur berufen, wenn wir 

den Besteller unverzüglich benachrichtigen.  

 

 

4. Gefahrübergang 

 

Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben 

worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers 

verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. 

 

5. Rechte des Bestellers wegen Mängeln 

 

5.1 Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

 

5.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur 

Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt. Voraussetzung für die Mängelhaftung ist, dass es sich um einen 

nicht unerheblichen Mangel handelt. Sollte eine der beiden oder beide Arten der Nacherfüllung unmöglich oder 

unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern. Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange 

der Besteller seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der 

erbrachten Leistung entspricht. 

 



5.3 Sollte die unter Ziffer 2 genannte Nacherfüllung unmöglich sein oder fehlschlagen, steht dem Besteller das 

Wahlrecht zu, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen 

Vorschriften zurückzutreten. 

 

5.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, 

die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 

Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

5.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; 

in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 

begrenzt. 

 

5.6 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies 

gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

5.7 Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. Die gilt insbesondere 

für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 

wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

 

5.8 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 

Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen. 

 

5.9 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 

 

 

6. Eigentumsvorbehaltssicherung 

 

6.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei 

vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 

zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies 

ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 

sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 

Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

 

6.2 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 

damit Klage gemäß § 771 ZPO erhoben werden kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 

und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns 

entstandenen Ausfall. 

 

6.3 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch 

bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt.) unserer Forderungen ab, 

die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, 

ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt 

der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 



hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 

insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat oder Zahlungseinstellung 

vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und 

deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

 

6.4 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die 

Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, erwerben wir das Miteigentum an der 

neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 

Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter 

Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

 

6.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der 

realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der 

freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 

 

IV. 
Schlussbestimmungen 

 

1. Für alle unsere Rechtsgeschäfte gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-

Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

 

2. Ist unser Vertragspartner Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist örtlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus mit uns bestehenden Rechtsverhältnissen 

der Sitz unserer Gesellschaft. 

 

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 

Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 

oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 


